
Letzte Ruhe in Kriens
Todesfall - was nun?

kriens.ch/todesfall



Tod zu Hause infolge Krankheit

- Arzt benachrichtigen
- Bei Abwesenheit des Hausarztes Notfallarzt 

benachrichtigen 
- Bestattungsinstitut verständigen für die 

Einsargung und Überführung 

Tod in einem Spital oder einem Heim

Stirbt eine Person in einem Spital oder einem 
Heim, wird der Todesfall direkt durch deren 
Verwaltung an das Zivilstandsamt gemeldet.

Tod infolge eines Unfalls

Polizei benachrichtigen
Hinweis: Die Polizei muss nicht nur bei 
Verkehrsunfällen, sondern auch bei Arbeits-, 
Haushalts- oder sonstigen Unfällen beigezogen 
werden.

Meldung an das Zivilstandsamt

Der Hinschied eines Angehörigen muss 
innerhalb von 2 Tagen dem Zivilstandsamt bzw. 
Bestattungsamt gemeldet werden. Es wird jedoch 
empfohlen, einen Todesfall raschmöglichst 
anzuzeigen.
Bitte vereinbaren Sie vorgängig einen Termin – so 
können Wartezeiten für Sie vermieden werden.

Folgende Dokumente bringen Sie bitte mit:
- Todesbescheinigung des Arztes
- Bestattungsanordnung bzw. schriftlicher 

Bestattungswunsch
- Familienbüchlein (wenn vorhanden)
- Ausländische Staatsangehörige: Pass und 

Ausländerausweis

Das Zivilstandsamt übernimmt die Organisation 
der Bestattung in Kriens. Es müssen folgende 
Fragen geklärt werden:
- Art der Bestattung (Urnenbeisetzung oder 

Erdbestattung)
- Art des Grabes (siehe nachfolgende 

Möglichkeiten)
- Ort und Zeitpunkt des Trauergottesdienstes und 

der Beisetzung/Bestattung

Publikation, Todesanzeigen,  
Leidzirkulare
 
Die Veröffentlichung des Todesfalls (Todesanzeige 
in der Tagespresse oder Versand von 
Leidzirkularen) ist den Angehörigen persönlich 
überlassen.
Das Zivilstandamt ist lediglich für die amtliche 
Publikation (Tagespresse, Homepage und Kriens 
Info) zuständig.
Durch die Angehörigen zu benachrichtigen sind 
ausserdem Arbeitgeber/in, Wohnungsvermieter/
in, Krankenkasse, Pensionskasse und allfällige 
persönliche Versicherungen der verstorbenen 
Person.

Todesfall - was ist zu tun

Notfallnummern
Sanitäts-Notfalldienst  144
Polizeinotruf  117
Zivilstandsamt Kriens  T. 041 329 63 15

 
Kirchen

Katholische Kirche  T. 041 329 10 00

Evang.-Ref. Pfarramt 
Oberdorf   T. 041 320 17 44
Unterdorf   T. 041 310 12 43

Bestattungsunternehmen

Arnold & Sohn Bestattungsdienst AG 
Ruopigenstrasse 4, 6015 Luzern
T. 041 210 42 46 
arnold-und-sohn.ch

Egli Bestattungen AG 
Luzernerstrasse 16, 6010 Kriens
T. 041 322 42 42
egli-bestattungen.ch

Hager Imbach Bestattungsinstitut
Am Brüggli, 6010 Kriens
T. 041 340 33 02
hagerimbach.ch

Hilfreiche Kontakte



Bestattungszeiten

Tag Kirche Trauerfeier Beisetzung

Mittwoch Kirche/Kapelle Bruder Klaus 09.00 Uhr Friedhof: 10.30 Uhr
Donnerstag
entweder/oder

Kirche St. Gallus
Kirche/Kapelle Bruder Klaus

08:45 Uhr
09.00 Uhr

Friedhof: 10.00 Uhr
Friedhof: 10.30 Uhr

Freitag Kirche St. Gallus 10:45 Uhr Friedhof: 10.00 Uhr
Kirche/Kapelle Bruder Klaus 09:00 Uhr Friedhof: 10.30 Uhr

Samstag Kirche St. Gallus 08:45 Uhr Friedhof: 10.00 Uhr
Kirche/Kapelle Bruder Klaus 09:00 Uhr Friedhof: 10.30 Uhr

Montag - Samstag Reformierte Johanneskirche 10.00 Uhr Friedhof: 09.30 Uhr
Dienstag - Freitag Kapelle Heime Kriens 10.00 Uhr Friedhof: 09.30 Uhr
Montag - Samstag Übrige Nach Vereinbarung
 
Auf Wunsch von Angehörigen ist auch eine Trauerfeier in der Kirche St. Franziskus möglich.
Abdankungsfeierlichkeiten auf dem Friedhof (Abdankungshalle) richten sich nach den  
Bestattungszeiten.

Grabstätten
In Kriens sind Erdbestattungen  und Urnen-
bestattungen in verschiedenen Grabarten 
möglich. Informationen dazu liefert 
nachstehende Übersicht.

Die Grabgestaltung ist im «Friedhof- und 
Bestattungsreglement der Stadt Kriens» 
geregelt. Dieses Reglement ist beim 

Zivilstandsamt Kriens und auf der Webseite 
kriens.ch erhältlich.

Grabmale sind bewilligungspflichtig. Das 
Gesuch ist mit einem Plan im Massstab 1:10 
einzureichen. Grabmalgesuche per Post oder 
via Online-Formular auf:
kriens.ch/todesfall

Letzte Ruhe in Kriens

Nutzung der Abdankungshalle
Die Benutzung der Abdankungshalle auf dem 
Friedhof Anderallmend ist gebührenpflichtig. 
Es wird eine Gebühr von CHF 200.00 
verrechnet.

Öffnungszeiten Friedhöfe
Die Friedhöfe Anderallmend und St. Gallus in 
Kriens sind immer öffentlich zugänglich.

Die Aufbahrungsräume sind jeweils von 07.00 – 
21.00 Uhr offen.

Grabarten
Urnenbeisetzungen und Erdbestattungen 
sind in verschiedenen Grabarten möglich. 
Informationen dazu können Sie aus der 
beiliegenden Übersicht entnehmen.

Die Grabgestaltung ist im Friedhof- und 
Bestattungsreglement der Stadt Kriens 
geregelt. Dieses Reglement ist beim 
Zivilstandsamt Kriens und auf der Webseite 
kriens.ch erhältlich. 

Die Grabmale sind bewilligungspflichtig. Das 
Gesuch ist mit einem Plan im Massstab 1:10 
per Post einzureichen oder via Online-Formular 
auf kriens.ch/todesfall zu beantragen.



Grabart Beschreibung Friedhof Leistungen Friedhofverwaltung Informationen für Angehörige

Baumgrab • Urnenbeisetzung bei einer der  
16 Himalaya-Birken

• Holzkreuz mit Namen (für die Zeit der Aufbahrung 
und Abdankung)

• Bereitstellen des Grabschmuckes und gelieferten 
Blumen am Bestattungstag (nach 7 – 14 Tagen 
werden diese entfernt)

• Organisation Beschriftung (Namensschild  
an Schrifttafel)

• Name und Vorname (kein Ledigname) 

• Oeko-Urne
• Kein Grabschmuck bei den Bäumen
• Minimaler Grabschmuck (Blumen, Kerzen) bei 

der Schrifttafel erlaubt
• Fotos, Windräder etc. sind nicht gestattet
• Laufzeit/Grabesruhe: 15 Jahre
 
Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grab 15 Jahre: CHF  1‘800/  3‘600 (inkl. Beschriftung) 

Gemein-
schaftsgrab

• Asche wird in Urne zu Grabe getragen
• Es wir nur die Asche im Gemein-

schaftsgrab beigesetzt
 
 
 
 
 
 
 

• Holzkreuz mit Namen (für die Zeit der Aufbahrung 
und Abdankung)

• Bereitstellen des Grabschmuckes und gelieferten 
Blumen am Bestattungstag

• Organisation Beschriftung (Namensschild  
auf Wunsch)

• Name und Vorname (kein Ledigname) 

• Kerzen, kleine Schalen oder Blumensträusse 
sind erlaubt

• Fotos, Windräder etc. sind nicht gestattet
• Namensschild für 4 Jahre
 

Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grab: CHF  kostenlos /  500
Beschriftung auf Wunsch: CHF 50.00

Grünflächen-
grab

• Bestattung der Urne im Boden unter 
einer Steinplatte

• Name und Vorname wird direkt auf der 
Steinplatte eingraviert   

 
 
 
 
 

• Holzkreuz mit Namen (für die Zeit der Aufbahrung 
und Abdankung)

• Bereitstellen des Grabschmuckes und gelieferten 
Blumen am Bestattungstag

• Organisation Beschriftung
• Regelmässige Pflege der Grünfläche

• Kein Grabschmuck erlaubt
• Gravur auf der Steinplatte: Name und Vorname 

(kein Ledigname)
• Laufzeit/Grabesruhe: 15 Jahre
 
Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grab inkl. Stein und Beschriftung:  
CHF  1‘800/  3‘600

Reihengrab
Urnen- 
beisetzung

• Erwachsene: Anderallmend
• Kinder: St. Gallus
 
 
 
 

• Bereitstellen des Grabschmuckes am  
Bestattungstag 

• Holzkreuz muss nach spätestens 2 Jahren  
durch einen Grabstein/Grabmal ersetzt werden

• Grösse des Grabmals: 40x40x10cm
• Grabmal ist bewilligungspflichtig
• Bepflanzung durch Angehörige frei wählbar
• Grab ist nicht verlängerbar
• Laufzeit/Grabesruhe: 10 Jahre

Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grabplatz: CHF  800/  1‘600 

Reihengrab
Erdbestattung

• Erwachsene: Anderallmend
• Kinder: St. Gallus 
 
 
 
 

• Bereitstellen des Grabschmuckes am  
Bestattungstag

• Holzkreuz muss nach spätestens 2 Jahren durch 
einen Grabstein/Grabmal ersetzt werden

• Grabgestaltung individuell oder im Auftrag
• Grösse des Grabmals: H 130/B 60
• Liegeplatte: 50x70x10cm
• Grabmal ist bewilligungspflichtig
• Bepflanzung durch Angehörige frei wählbar
• Grab ist nicht verlängerbar
• Laufzeit/Grabesruhe: 20 Jahre

Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  1‘200/  2‘000
Grabplatz: CHF  2‘000/  4‘000
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Grabarten auf den Friedhöfen von Kriens



Grabart Beschreibung Friedhof Leistungen Friedhofverwaltung Informationen für Angehörige

Baumgrab • Urnenbeisetzung bei einer der  
16 Himalaya-Birken

• Holzkreuz mit Namen (für die Zeit der Aufbahrung 
und Abdankung)

• Bereitstellen des Grabschmuckes und gelieferten 
Blumen am Bestattungstag (nach 7 – 14 Tagen 
werden diese entfernt)

• Organisation Beschriftung (Namensschild  
an Schrifttafel)

• Name und Vorname (kein Ledigname) 

• Oeko-Urne
• Kein Grabschmuck bei den Bäumen
• Minimaler Grabschmuck (Blumen, Kerzen) bei 

der Schrifttafel erlaubt
• Fotos, Windräder etc. sind nicht gestattet
• Laufzeit/Grabesruhe: 15 Jahre
 
Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grab 15 Jahre: CHF  1‘800/  3‘600 (inkl. Beschriftung) 

Gemein-
schaftsgrab

• Asche wird in Urne zu Grabe getragen
• Es wir nur die Asche im Gemein-

schaftsgrab beigesetzt
 
 
 
 
 
 
 

• Holzkreuz mit Namen (für die Zeit der Aufbahrung 
und Abdankung)

• Bereitstellen des Grabschmuckes und gelieferten 
Blumen am Bestattungstag

• Organisation Beschriftung (Namensschild  
auf Wunsch)

• Name und Vorname (kein Ledigname) 

• Kerzen, kleine Schalen oder Blumensträusse 
sind erlaubt

• Fotos, Windräder etc. sind nicht gestattet
• Namensschild für 4 Jahre
 

Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grab: CHF  kostenlos /  500
Beschriftung auf Wunsch: CHF 50.00

Grünflächen-
grab

• Bestattung der Urne im Boden unter 
einer Steinplatte

• Name und Vorname wird direkt auf der 
Steinplatte eingraviert   

 
 
 
 
 

• Holzkreuz mit Namen (für die Zeit der Aufbahrung 
und Abdankung)

• Bereitstellen des Grabschmuckes und gelieferten 
Blumen am Bestattungstag

• Organisation Beschriftung
• Regelmässige Pflege der Grünfläche

• Kein Grabschmuck erlaubt
• Gravur auf der Steinplatte: Name und Vorname 

(kein Ledigname)
• Laufzeit/Grabesruhe: 15 Jahre
 
Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grab inkl. Stein und Beschriftung:  
CHF  1‘800/  3‘600

Reihengrab
Urnen- 
beisetzung

• Erwachsene: Anderallmend
• Kinder: St. Gallus
 
 
 
 

• Bereitstellen des Grabschmuckes am  
Bestattungstag 

• Holzkreuz muss nach spätestens 2 Jahren  
durch einen Grabstein/Grabmal ersetzt werden

• Grösse des Grabmals: 40x40x10cm
• Grabmal ist bewilligungspflichtig
• Bepflanzung durch Angehörige frei wählbar
• Grab ist nicht verlängerbar
• Laufzeit/Grabesruhe: 10 Jahre

Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grabplatz: CHF  800/  1‘600 

Reihengrab
Erdbestattung

• Erwachsene: Anderallmend
• Kinder: St. Gallus 
 
 
 
 

• Bereitstellen des Grabschmuckes am  
Bestattungstag

• Holzkreuz muss nach spätestens 2 Jahren durch 
einen Grabstein/Grabmal ersetzt werden

• Grabgestaltung individuell oder im Auftrag
• Grösse des Grabmals: H 130/B 60
• Liegeplatte: 50x70x10cm
• Grabmal ist bewilligungspflichtig
• Bepflanzung durch Angehörige frei wählbar
• Grab ist nicht verlängerbar
• Laufzeit/Grabesruhe: 20 Jahre

Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  1‘200/  2‘000
Grabplatz: CHF  2‘000/  4‘000

Grabarten auf den Friedhöfen von Kriens



Grabarten auf den Friedhöfen von Kriens

Urnenbestattung Erdbestattung Friedhof Anderallmend Friedhof St. GallusA G

A

A

A

A

Nischengrab • Nische für Urnenbestattung 
• Nische frei wählbar je nach Verfügbar-

keit
• Es gibt 2 verschiedene Grössen von 

Urnennischen 
 
 
 

• Bereitstellen des Grabschmuckes  
am Bestattungstag

• Holzkreuz mit Namen in der Zeit der Aufbahrung 
und Abdankung 

• Schmuck des Grabes am Bestattungstag mit  
gelieferten Blumen

• Dauer zwischen 10 und 20 Jahren, Verlängerung 
möglich

• Freie Gestaltung der Nische unter  
Berücksichtigung des Gesamtbildes

Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grabplatz/Urnennische klein: CHF 1‘200/CHF 2‘000

Sternen- 
kindergrab

Im Sternenkindergrab können Kinder/
Babys beigesetzt werden, die entweder 
tot geboren worden sind (auch nicht 
registrierpflichtige Kinder – Fehlgebore-
ne) oder kurz nach der Geburt verstorben 
sind.
 
 

• Beschriftung der Sterne mit Vorname/n  
und Geburts- bzw. Todesjahr

• Sternauswahl nach Verfügbarkeit
• Kleine Erinnerungsgegenstände (Kerzen, kleine 

Schalen oder Blumensträusse beim Stern mög-
lich

• Wiese vor dem Gemeinschaftsgrab muss leer 
bleiben

Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grabplatz: CHF  0/  500
Beschriftung Stern: CHF 150

Privatgräber
Plattengrab • Bestattung im Plattengrab

• Freie Wahl des Platzes nach Verfüg-
barkeit

• Räumung erst nach Ablauf der Grabes-
ruhe 
- Erdbestattung 20 Jahre 
-Urnenbestattung 10 Jahre 
 

• Organisation Beschriftungsplatte mit Gravur
• Bereitstellen des Grabschmuckes am  

Bestattungstag
• Grabräumung nach Absprache, jedoch frühestens 

nach Ablauf der Grabesruhe

• Keine Beschriftungsplatten in der Grab- 
abdeckungsplatte erlaubt

• Grab ist verlängerbar
• Grabmalgestaltung ist bewilligungspflichtig

Kosten
Bestattungsgebühr Urne: CHF  500/  800
Erdbestattung CHF 1‘200 / CHF 2’000
Grabplatz für 30 Jahre CHF 3‘200 / CHF 3’200

Privatgrab
Urnen- 
bestattung

• Grabplatz frei wählbar nach  
Verfügbarkeit

• 1 - 4 Urnen 
 

• Bereitstellen des Grabschmuckes am  
Bestattungstag

• Grabräumung nach Absprache, jedoch frühestens 
nach Ablauf der Grabesruhe

• Grabmal kann individuell (50x60x10cm) gestaltet 
werden

• Grabmalgestaltung ist bewilligungspflichtig
• Grab ist verlängerbar
 
 
Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grabplatz 30 Jahre: CHF 2‘500

Privatgrab
Erdbestattung

• Grabplatz frei wählbar nach  
Verfügbarkeit

• Einzelgrab / Grab 2 Plätze /  
Grab 3 Plätze 
 
 
 
 
 

• Bereitstellen des Grabschmuckes am Bestat-
tungstag

• Grabräumung nach Absprache, jedoch frühestens 
nach Ablauf der Grabesruhe

• Grabmal kann individuell gestaltet werden (H 
max. 1.8m und 80% der Breite des Grabes)

• Grabmalgestaltung ist bewilligungspflichtig
• Grab ist verlängerbar

Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  1‘200/  2‘000
Grabplatz CHF 2‘500 / CHF 3‘500 / CHF 4‘500 bzw. 
CHF 4‘000 / CHF 5‘000 / CHF 6‘000 für 30 Jahre
 (1-/2-/3er)
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Grabarten auf den Friedhöfen von Kriens

Kosten:   Wohnsitz in Kriens /  Wohnsitz auswärts    Stand: Juni 2022

Nischengrab • Nische für Urnenbestattung 
• Nische frei wählbar je nach Verfügbar-

keit
• Es gibt 2 verschiedene Grössen von 

Urnennischen 
 
 
 

• Bereitstellen des Grabschmuckes  
am Bestattungstag

• Holzkreuz mit Namen in der Zeit der Aufbahrung 
und Abdankung 

• Schmuck des Grabes am Bestattungstag mit  
gelieferten Blumen

• Dauer zwischen 10 und 20 Jahren, Verlängerung 
möglich

• Freie Gestaltung der Nische unter  
Berücksichtigung des Gesamtbildes

Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grabplatz/Urnennische klein: CHF 1‘200/CHF 2‘000

Sternen- 
kindergrab

Im Sternenkindergrab können Kinder/
Babys beigesetzt werden, die entweder 
tot geboren worden sind (auch nicht 
registrierpflichtige Kinder – Fehlgebore-
ne) oder kurz nach der Geburt verstorben 
sind.
 
 

• Beschriftung der Sterne mit Vorname/n  
und Geburts- bzw. Todesjahr

• Sternauswahl nach Verfügbarkeit
• Kleine Erinnerungsgegenstände (Kerzen, kleine 

Schalen oder Blumensträusse beim Stern mög-
lich

• Wiese vor dem Gemeinschaftsgrab muss leer 
bleiben

Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grabplatz: CHF  0/  500
Beschriftung Stern: CHF 150

Privatgräber
Plattengrab • Bestattung im Plattengrab

• Freie Wahl des Platzes nach Verfüg-
barkeit

• Räumung erst nach Ablauf der Grabes-
ruhe 
- Erdbestattung 20 Jahre 
-Urnenbestattung 10 Jahre 
 

• Organisation Beschriftungsplatte mit Gravur
• Bereitstellen des Grabschmuckes am  

Bestattungstag
• Grabräumung nach Absprache, jedoch frühestens 

nach Ablauf der Grabesruhe

• Keine Beschriftungsplatten in der Grab- 
abdeckungsplatte erlaubt

• Grab ist verlängerbar
• Grabmalgestaltung ist bewilligungspflichtig

Kosten
Bestattungsgebühr Urne: CHF  500/  800
Erdbestattung CHF 1‘200 / CHF 2’000
Grabplatz für 30 Jahre CHF 3‘200 / CHF 3’200

Privatgrab
Urnen- 
bestattung

• Grabplatz frei wählbar nach  
Verfügbarkeit

• 1 - 4 Urnen 
 

• Bereitstellen des Grabschmuckes am  
Bestattungstag

• Grabräumung nach Absprache, jedoch frühestens 
nach Ablauf der Grabesruhe

• Grabmal kann individuell (50x60x10cm) gestaltet 
werden

• Grabmalgestaltung ist bewilligungspflichtig
• Grab ist verlängerbar
 
 
Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  500/  800
Grabplatz 30 Jahre: CHF 2‘500

Privatgrab
Erdbestattung

• Grabplatz frei wählbar nach  
Verfügbarkeit

• Einzelgrab / Grab 2 Plätze /  
Grab 3 Plätze 
 
 
 
 
 

• Bereitstellen des Grabschmuckes am Bestat-
tungstag

• Grabräumung nach Absprache, jedoch frühestens 
nach Ablauf der Grabesruhe

• Grabmal kann individuell gestaltet werden (H 
max. 1.8m und 80% der Breite des Grabes)

• Grabmalgestaltung ist bewilligungspflichtig
• Grab ist verlängerbar

Kosten
Bestattungsgebühr: CHF  1‘200/  2‘000
Grabplatz CHF 2‘500 / CHF 3‘500 / CHF 4‘500 bzw. 
CHF 4‘000 / CHF 5‘000 / CHF 6‘000 für 30 Jahre
 (1-/2-/3er)



Stadtverwaltung Kriens
Zivilstandsamt
Stadtplatz 1
CH – 6010 Kriens

T 041 329 63 15
zivilstandsamt@kriens.ch
kriens.ch

Postadresse
Stadtverwaltung Kriens
Postfach
CH – 6011 Kriens

Stadtverwaltung Kriens
Friedhofverwaltung
Friedhofstrasse 2
CH – 6010 Kriens

T 041 329 62 91

Friedhof Kirche St. Gallus
Kirchrainweg 5, 6010 Kriens

Friedhof Anderallmend
Friedhofstrasse 2, 6010 Kriens

Zivilstandsamt Kriens
Stadtplatz 1, 6010 Kriens
kriens.ch/stadtbüro

Kirche St. Gallus
Kirchrainweg 5, 6010 Kriens

Kirche Bruder Klaus
Alpenstrasse 20, 6010 Kriens

Kirche St. Franziskus
Hackenrainstrasse 2, 6010 Kriens

Reformierte Kirche Kriens
Horwerstrasse 23, 6010 Kriens
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Friedhöfe und Kirchen in Kriens
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